
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/10/22 91/11/0033
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1991

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §66 Abs2 lite;

KFG 1967 §66 Abs3;

Rechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung ergibt sich aus einer bestimmten Tatsache gem § 66 Abs 2 lit e KFG bereits

unmittelbar deren besondere Verwer6ichkeit und rechtfertigt, bezogen auf den Zeitpunkt der Begehung der

zugrundeliegenden strafbaren Handlung, auch die Annahme der Verkehrsunzuverlässigkeit (Hinweis E 11.4.1984,

82/11/0178 und E 11.12.1985, 85/11/0061).
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